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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. OGS Quoten 
 
Sehr geehrter Herr König, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 21.04.2022 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: Welche Betreuungs-/ Nutzungsquoten werden seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 
in der OGS bei den Trägern in Anspruch genommen? 
 
Antwort 1: Derzeit besuchen rund 1.200 Schülerinnen und Schüler eine OGS. Dies entspricht 
einer Betreuungs-/ Nutzungsquote von etwa 70 %. 
 
Frage 2: Welche Betreuungs-/ Nutzungsquoten werden nach aktuellem Plan für das Schuljahr 
2022/2023 in der OGS bei den Trägern in Anspruch genommen? 
 
Antwort 2: Auch für das kommende Schuljahr 2022/23 wird die Betreuungs-/ Nutzungsquote bei 
rund 70 % liegen. 
 
Frage 3: Wie viele Schüler*innen haben im Schuljahr 2021/2022 keinen Platz in der OGS erhal-
ten? 
 
Frage 4: Wie viele Schüler*innen sind für das Schuljahr 2022/2023 auf Wartelisten zur OGS und 
haben noch keinen festen Platz erhalten? 
 
Antwort 3 und 4: Bisher konnte jedem Kind ein OGS-Platz zur Verfügung gestellt werden.  
 
Frage 5: Wie hoch sind die Querschnittskosten (für Personal, Gebäude etc. seitens der Stadt) 
und wie verteilen sich diese? 
 
Antwort 5: Die Personalkosten für die Bearbeitung der OGS-Elternbeiträge belaufen sich auf ca. 
48.720,49 € jährlich. Für die Verwaltungsaufgaben, insbesondere die Bearbeitung der Landes-
zuweisungen und für die an die Träger auszuzahlende Monatspauschale betragen die Personal-
kosten 6.368,70 €.  
Hinzu kommt eine anteilige Sachkostenpauschale in Höhe von insgesamt 14.162 € und Gemein-
kosten (20% der Brutto-Personalkosten) mit einem Betrag von 11.017,84 €. Insgesamt sind somit 
Personalaufwendungen in Höhe von 80.269,03 € jährlich anzusetzen. Die Berechnungen folgen 
den Empfehlungen der KGSt. Anteile der Amts- und Abteilungsleitungen sind nicht enthalten. 

 
 
Herrn 
Dirk König 
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Ebenfalls sind die Aufwendung für die Nutzung der Gebäude für die OGS nicht zu ermitteln, da 
nahezu alle Schulräume für den Unterricht und die OGS parallel genutzt werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Christoph Becker) 
Bürgermeister 


